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Fachschulen unterstehen, Weisungen zu grundsätz
lichen Fragen der Hoch- und Fachschulpolitik zu 
geben. Er hat das Recht, den Rektoren von Universi
täten und Hochschulen und den Direktoren der Inge
nieur- und Fachschulen, die dem Staatssekretariat 
unterstehen, Weisungen zu erteilen. Er kann dieses 
Weisungsrecht auch an seine Stellvertreter übertragen.

(4) Zur Sicherung einer einheitlichen Leitung in den 
grundsätzlichen Fragen der Planung und Leitung des 
Hoch- und Fachschulwesens erläßt der Staatssekretär 
für das Hoch- und Fachschulwesen Anordnungen und 
Durchführungsbestimmungen.

§ 8
(1) Der Staatssekretär bestätigt die Statuten aller 

Universitäten, Hoch-, Ingenieur- und Fachschulen. Für 
die Hochschulen und Fachschulen, die einem anderen 
zentralen staatlichen Organ unterstehen, erfolgt die 
Bestätigung durch den Staatssekretär auf Vorschlag 
des Leiters dieses Organs.

(2) Der Staatssekretär bestätigt die Wahl der Rek
toren aller Universitäten und Hochschulen. Er ernennt 
die Prorektoren und bestätigt die Dekane und Pro
dekane der dem Staatssekretariat unterstellten Uni
versitäten und Hochschulen. Er bestätigt die Direk
toren der Institute bzw. die Leiter der Abteilungen für 
Marxismus-Leninismus an allen Universitäten und 
Hochschulen.

(3) Der Staatssekretär beruft bzw. beruft ab die Pro
fessoren und Dozenten aller Universitäten und Hoch-, 
schulen. Die Professoren und Dozenten mit künstle
rischer Lehrtätigkeit beruft der Minister für Kultur. 
Die Berufung der Professoren mit künstlerischer Lehr
tätigkeit bedarf der Zustimmung des Staatssekretärs 
für das Hoch- und Fachschulwesen.

(4) Der Staatssekretär beruft und beruft ab
a) die Direktoren und stellvertretenden Direktoren 

der dem Staatssekretariat unterstellten Ingenieur- 
und Fachschulen,

b) die Direktoren der dem Staatssekretariat unter
stellten wissenschaftlichen Bibliotheken und Mu
seen,

c) die Direktoren der dem Staatssekretariat direkt 
unterstehenden wissenschaftlichen Institute.

(5) Der Staatssekretär kann hervorragenden Persön
lichkeiten aus Wissenschaft und Praxis den Titel eines 
Professors auf Lebenszeit verleihen. Die Verleihung 
des Titels eines Professors durch die Leiter anderer 
Organe und Einrichtungen bedarf der Zustimmung 
des Staatssekretärs.

(6) Der Staatssekretär kann wissenschaftlichen Ein
richtungen das Recht zur Verleihung akademischer 
Grade übertragen.

(7) Über die Gründung und Reorganisation von 
Universitäten und Hochschulen und ihre Unterstellung 
entscheidet der Ministerrat auf Vorschlag des Staats
sekretärs. Über die Errichtung und Zusammenlegung 
der übrigen Institutionen des Hoch- und Fachschul
wesens entscheidet der Staatssekretär nach den hier
für geltenden Bestimmungen.

§ 9
Der Staatssekretär bestätigt die Finanz- und Haus

haltspläne der dem Staatssekretariat unterstellten Uni
versitäten, Hoch- und Fachschulen auf der Grundlage 
des Volkswirtschafts- und Staatshaushaltsplanes.

§ 10
(1) Der Erste Stellvertreter des Staatssekretärs ist 

dessen ständiger Vertreter. Er hat im Falle der Ver
hinderung des Staatssekretärs die Befugnisse und

Pflichten nach §§ 7 und 8. Im Falle der Verhinderung 
des Ersten Stellvertreters des Staatssekretärs betraut 
der Staatssekretär einen der weiteren Stellvertreter 
mit seiner Vertretung.

(2) Die Stellvertreter des Staatssekretärs für das 
Hoch- und Fachschulwesen sind dem Staatssekretär 
für das Hoch- und Fachschulwesen für die Erfüllung 
der ihnen übertragenen Aufgaben verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig. ^

(1) Beim Staatssekretär besteht der Hoch- und Fach
schulrat. Er ist ein beratendes Organ zur Durchführung 
einer einheitlichen Hoch- und Fachschulpolitik und zur 
Verwirklichung der perspektivischen Entwicklung der 
Universitäten, Hoch-, Ingenieur- und Fachschulen.

(2) Dem Hoch- und Fachschulrat gehören an
die Stellvertreter des Staatssekretär für das 
Hoch- und Fachschulwesen.
die zuständigen Stellvertreter der Leiter solcher 
zentralen Organe des Staatsapparates, denen 
Hoch- und Fachschulen unterstehen, 
ein Stellvertreter des Vorsitzenden der Staat
lichen Plankommission,
ein Stellvertreter des Vorsitzenden des Volks
wirtschaftsrates,
der Staatssekretär für Forschung und Technik, 
Vertreter der Deutschen Akademie der Wissen
schaften zu Berlin,
Vertreter gesellschaftlicher Organisationen, 
Vertreter der wirtschaftsleitenden Organe, 
ein Vertreter der Kammer der Technik,
Rektoren von Universitäten und Hochschulen, 
Direktoren von Fachschulen,
Hochschullehrer,
Fachschullehrer.

(3) Der Hoch- und Fachschulrat tagt zwei- bis drei
mal im Jahr.

(4) Die Mitglieder des Hoch- und Fachschulrates 
werden vom Staatssekretär ernannt und abberufen. 
Die Ernennung von Mitgliedern des Hoch- und Fach- 
schulrates aus anderen Organen und Einrichtungen 
sowie der gesellschaftlichen Organisationen erfolgt in 
Abstimmung mit den zuständigen Leitern.

(5) Aufgaben und Arbeitsweise des Hoch- und
Fachschulrates werden in einer Arbeitsordnung ge
regelt. § 12

(1) Beim Staatssekretariat bestehen als beratende 
Organe für bestimmte Wissenschaftsbereiche wissen
schaftliche Beiräte. Die wissenschaftlichen Beiräte be
reiten Entscheidungen des Staatssekretariats über 
Grundfragen der Erziehung und Ausbildung, der Stu
dienpläne, der Studienorganisation, der Entwicklung 
der Grundlagenforschung und der Herstellung enger 
Verbindungen der Hoch- und Fachschulen mit der 
sozialistischen Praxis in Übereinstimmung mit den 
bestätigten Perspektivplänen und Programmen vor. 
Sie beraten die Verwirklichung der Direktiven der 
Volkswirtschaftspläne in ihrem Wissenschaftsgebiet 
und überprüfen, ob der Stand und die Entwicklung der 
wissenschaftlichen Ausbildung in ihrem Fach den 
Bedürfnissen der sozialistischen Entwicklung in Volks
wirtschaft, Staat und Kultur und dem wissenschaft
lichen Höchststand entsprechen. Dazu fördern sie den 
wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch in ihrem WL- 
senschaftsgebiet und unterbreiten dem Staatssekre
tariat für die Weiterentwicklung der Wissenschafts
disziplinen in ihrem Bereich Vorschläge.

(2) Zur Durchführung der Arbeit sind in den 
wissenschaftlichen Beiräten Sektionen für bestimmte


